
Dem Bürger eine Stimme geben 

 

Bürger für ein lebenswertes Lich – BfL 
Kantstraße 6  D-35423 Lich 

Beitragsordnung 
 
§ 1 Grundsatz 

1.)Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann vom Vorstand der Wählergruppe 

geändert und aufgehoben werden. 

2.)Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrages. 

3.)Beiträge werden zum Beginn des Geschäftsjahres fällig. Neu beschlossene Beiträge werden zum 

Beginn des darauffolgenden Geschäftsjahres erhoben. 

 

§ 2 Beiträge 

1.)Beitragshöhe pro Geschäftsjahr: 

Jedes Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag von 24,00 Euro. Dies wurde in der Gründungsversammlung 

beschlossen. 

2.)Der Mitgliedsbeitrag wird im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Dies erfolgt unter 

Angabe einer Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz (interne Vereins-Mitgliedsnummer). Der Einzug 

erfolgt zum 1. Januar von dem uns bekannten Konto. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, 

erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. Das Mitglied hat für ausreichend 

Deckung zu sorgen. 

3.)Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihren Jahresbeitrag bis 

spätestens zum 15. Januar eines jeden Jahres auf das unter § 4 angegebenen Konto. 

4.)Bei Neuzugängen im laufenden Geschäftsjahr wird der fällige Beitrag zum 15. des Folgemonats 

nach dem Aufnahmedatum abgebucht oder in Rechnung gestellt. Der in Rechnung gestellte Betrag 

ist ebenfalls zum 15. des Folgemonats zu zahlen auf das unter § 4 angegebenen Konto. 

5.)Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30. Juni, wird der halbe Jahresbeitrag am 15. des 

Folgemonats nach dem Aufnahmedatum abgebucht oder in Rechnung gestellt. Der in Rechnung 

gestellte Betrag ist ebenfalls zum 15. des Folgemonats zu zahlen auf das unter § 4 angegebenen 

Konto. 

6.)Bei Mahnungen und Rücklastschriften werden Bearbeitungsgebühren von 10,00 Euro erhoben. 

  

§ 3 Gebühren 

Barzahler und Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, zahlen eine 

Bearbeitungsgebühr. Diese Bearbeitungsgebühr wird vom Vorstand festgelegt. 

 

§ 4 Vereinskonto 

Volksbank Mittelhessen eG, Schiffenberger Weg 110, 35394 Gießen 

IBAN: DE27 5139 0000 0019 9163 08 

 

Lich, den 11.11.2020 

 


